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ADVOKAT Insolvenzcheck 

 
Kurzbeschreibung 

Der ADVOKAT Insolvenzcheck prüft, ob in ADVOKAT Personen gespeichert sind, die in 

der Ediktsdatei (Insolvenzdatei) des BMJ als Schuldner aufscheinen. Gegen diese 

Personen könnte ein Insolvenzverfahren anhängig sein.  

 

ADVOKAT kann Sie ohne großen Aufwand warnen, wenn Sie gerichtliche Schritte gegen 

einen insolventen Schuldner einbringen. Der Insolvenzcheck bietet dazu eine bequeme 

Einzelabfrage, die direkt bei der Aktanlage und bei der Erstellung von (Mahn)Klagen 

und Exekutionen greift. In wenigen Sekunden werden alle Edikte geprüft und eine Liste 

zeigt die möglichen Treffer an.  

 

Andererseits wollen manche Kanzleien alle Personen des aktiven Aktenbestandes 

periodisch mit der Ediktsdatei abgleichen (Gesamtabfrage). Jede im Datenbestand 

gespeicherte Person (Klient, Gegner oder sonstiger Aktbeteiligter) wird regelmäßig in 

der Ediktsdatei gesucht. Nur so können Sie einen Klienten bei Insolvenz eines 

Schuldners warnen und die Forderung anmelden. Nur so können Sie frühzeitig erfahren, 

dass über eine in der Aktenverwaltung gespeicherte Person ein Insolvenzverfahren 

eröffnet worden ist.  

 

Die händische Prüfung des Edikts kann mühsam sein. Sie müssen jede Neueintragung 

ansehen und mit Ihrer Personendatei gegenprüfen. Der ADVOKAT Insolvenzcheck 

automatisiert die Abfrage und kann Ihnen viel Arbeit abnehmen.  

 

 

Beispiel für eine Abfrage bei der Aktanlage 

 

1. Einzelabfrage aus Aktenverwaltung 

 

Abfrage für alle Beteiligten im aktuellen 

Akt. Dieser Check ist nach der Aktanlage 

sinnvoll. 

 

Die Trefferliste mit den möglichen 

Übereinstimmungen wird angezeigt. 

ADVOKAT gewichtet die 

Trefferwahrscheinlichkeit mit einer 

komplexen Logik. 
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Das Edikt kann mit einem Klick aus dem 

Internet aufgerufen werden und wird im 

Akt gespeichert. 

 

 

Mit einem weiteren Klick werden die Daten 

im Akt abgelegt. Es wird eine Leistung mit 

Barauslagen erfasst. 

Vor gerichtlichen Schritten gegen diese 

Person wird ADVOKAT in Zukunft warnen. 

 

 

Beispiel für eine Warnung vor einer Betreibung 

 

 

Bei bestimmten gerichtlichen Schritten 

kann ADVOKAT automatisch einen 

Insolvenzcheck vorschlagen. Dies kann 

individuell voreingestellt werden. 

Wenn bereits ein Check positiv war, 

kommt jedenfalls ein Warnhinweis. 
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Beispiel für einen Gesamtcheck 

 

 

Über den ADVOKAT Suchassistenten wird 

die Vorselektion der Personen vorgenom-

men. Zum Beispiel könnten Sie alle 

Gegner in lebenden Akten checken. 

 

Das Icon "Insolvenzcheck" 

startet die Abfrage und sucht 

die gewählten Personen in der 

Ediktsdatei. 

 

Innerhalb kurzer Zeit werden tausende 

Edikte durchsucht und die möglichen 

Treffer übersichtlich zur Entscheidung 

präsentiert. 

Bei einem Treffer verzeichnet ADVOKAT 

die Leistung, legt den Akt für weitere 

Maßnahmen auf Evidenz und speichert das 

Edikt im Akt. 
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Kann die Insolvenzabfrage weiterverrechnet werden? 

Unserer Meinung muss ein Rechtsanwalt im Rahmen seiner allgemeinen Berufspflichten 

vor einer Klags- und Exekutionsführung die Insolvenzdatei abfragen. Daher ist unserer 

Meinung nach der Aufwand für die Abfrage der Insolvenzdatei auch gegenüber dem 

Gegner gerichtlich ansprechbar. 

 

Siehe die OGH-Entscheidung vom 17.02.2011, 2Ob4/11v für Unternehmen, sowie die 

unveröffentlichte Entscheidung des OLG Innsbruck vom 10.5.2007, 1 R 111/07v für 

Rechtsanwälte. 

 

Aus einem E-Mail der Rechtsanwaltskammer Wien vom 3.5.2011, GZ 11/01 2011/3106: 

"Für elektronische Abfragen aus dem Firmenbuch, Grundbuch, Kataster, 

Exekutionsbehelfe, Ediktdatei und Finanz-Online sind EUR 10,00 netto zuzüglich 

allfälliger Abgabegebühren zuzüglich USt angemessen." 

 

 

 

Kosten und Bedingungen 

Für die Verwendung und Verrechnung des ADVOKAT Insolvenzcheck gelten die 

Bedingungen des aufrechten ADVOKAT Online Vertrags. Es gibt keine Anschaffungs- 

und Wartungskosten. 

 

Der ADVOKAT Insolvenzcheck kostet 1 Cent pro geprüfte Person. Dabei wird eine Person 

nur einmal im Monat verrechnet, egal wie oft sie geprüft wird. 

 

Wenn Sie 1.000 Personen regelmäßig checken, kostet das 10 Euro pro Monat.  

 

Wenn Sie den ADVOKAT Insolvenzcheck verwenden, verrechnen wir einen 

Mindestbetrag von EUR 4,99 / Monat (entspricht 499 geprüften Personen) und einen 

Maximalbetrag von EUR 200,00 / Monat (entspricht 20.000 geprüften Personen). Preise 

exkl. USt. 

 

 

 

Der ADVOKAT Insolvenzcheck ist in den ersten 3 Monaten gratis 

Testen Sie unverbindlich 3 Monate lang! 

 

Wenn Ihre Mitarbeiter die Ediktsdatei regelmäßig manuell kontrollieren, können Sie 

nach unserer Erfahrung mehr als die Hälfte des Arbeitsaufwandes einsparen - bei 

besserem Ergebnis. 

 


